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Allgemeine Teilnahmebedingungen

Für alle Seminare der KVB gelten die folgenden Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen

1. Geltungsbereich

Alle Seminare erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung dieser 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen. Änderungen gelten nur in-
soweit, als diese schriftlich vereinbart wurden.

Die von der KVB mittels Rahmenvertrag verpflichteten Referen-
ten/Beraterfirmen für Seminare handeln während ihrer Tätigkeit 
ausschließlich im Auftrag und im Namen der KVB. Zusatz-, Folge- 
und Neuaufträge mit eingesetzten Beratern sind über die jewei-
lige Beraterfirma zu regeln.

2. Teilnehmer/Teilnahme

Die Seminare der KVB richten sich an Praxisneugründer, Praxis-
inhaber, deren Angehörige und Mitarbeiter. Die Teilnehmerzahl 
ist bei allen Seminaren begrenzt, um die Vermittlung der Semi-
narinhalte zu gewährleisten.

3. Anmeldung

Die verbindliche Anmeldung erfolgt schriftlich, per Fax oder E-Mail 
durch das vollständige Ausfüllen, Unterschreiben und Absenden 
des Anmeldeformulars an die Seminarorganisation der KVB.  
Außerdem ist eine Online-Anmeldung unter www.kvb.de möglich. 
Aus organisatorischen Gründen ist eine Teilnahme ohne vorherige 
Anmeldung und Anmeldebestätigung nur in Ausnahmefällen 
möglich. Anmeldeschluss ist 14 Tage vor Beginn des jeweiligen 
Seminars. 

Die Anmeldebestätigungen werden in der Reihenfolge der ein-
gehenden Anmeldungen erstellt und bescheinigen die Verbind-
lichkeit der Anmeldung. Eine Anmeldung ist erst wirksam nach 
Erhalt einer Anmeldebestätigung. Sollten Sie diese nicht spätes-
tens zwei Wochen vor Seminartermin erhalten, fragen Sie bitte 
unter der Telefonnummer 0 89 / 57 09 34 00 – 20 nach.

Die Teilnehmer sind mit der EDV-technischen Verarbeitung ihrer 
Daten einverstanden.

4. Teilnahmegebühren

Die Teilnahmegebühren sind in der Seminarbroschüre ersichtlich 
und werden auf der Anmeldebestätigung nochmals bescheinigt. 
Ist ein Seminar kostenfrei, so ist dies unter „Teilnahmegebühr“ 
bei der jeweiligen Seminarbeschreibung ausgewiesen. Die Teil-
nahmegebühr schließt Seminarunterlagen, Getränke und einen 
Imbiss ein. Sie wird nicht erstattet, wenn ein angemeldeter Teil-
nehmer ohne rechtzeitige Stornierung nicht an dem Seminar 
teilnimmt (siehe Punkt 10).

5. Teilnahmebescheinigung/Fortbildungspunkte

Alle Teilnehmer der Seminare erhalten eine Teilnahmebeschei- 
nigung.

Bei ausgewiesenen Seminaren erhalten teilnehmende Ärzte dar-
über hinaus Fortbildungspunkte der Bayerischen Landesärzte-
kammer beziehungsweise teilnehmende Psychotherapeuten 
Fortbildungspunkte der Bayerischen Landeskammer der Psy-
chologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugend- 
lichenpsychotherapeuten. 

Voraussetzung hierfür ist das Ankreuzen der Mitgliedschaft bei 
einer Kammer sowie die Unterschrift des Einverständnisses zur 
Weitergabe der erforderlichen Daten an die entsprechende 
Kammer. Es erfolgt durch die KVB eine elektronische Weiterlei-
tung der entsprechenden Fortbildungspunkte bei Vorlage der 
Einheitlichen Fortbildungsnummer (EFN) des Teilnehmers. So-
fern Fortbildungspunkte von der entsprechenden Kammer ver-
geben wurden, erfolgt die Fortbildung in Zusammenarbeit mit 
der Bayerischen Landesärztekammer, Akademie für ärztliche 
Fortbildung, beziehungsweise der Bayerischen Landeskammer 
der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten.

In Ausnahmefällen kann die Anzahl der Fortbildungspunkte nach 
einem Seminar von der zuständigen Kammer geändert werden.
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6. Zahlungsbedingungen

Die Rechnungsstellung über die gesamte Teilnahmegebühr er-
folgt durch die KVB. Die Zahlung geschieht durch das Abbuchen 
der gesamten Teilnahmegebühr unmittelbar nach dem Seminar 
von dem Honorarkonto der Praxis durch die KVB. Falls ein Teil-
nehmer mit dieser Form der Abbuchung ausdrücklich nicht ein-
verstanden ist oder nicht über eine Abrechnungsnummer („KV-
Nummer“) verfügt, bitten wir um Vermerk auf dem Anmeldefor-
mular sowie um Überweisung der Teilnahmegebühr vor Seminar- 
beginn auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto.

7. Durchführung der Seminare 

Die Seminare werden nach den Angaben in der Seminarbroschüre 
durchgeführt. Die KVB behält sich jedoch Änderungen vor, so-
fern diese das Seminarziel nicht grundlegend verändern. Ein An-
spruch auf die Seminardurchführung durch einen bestimmten 
Referenten besteht nicht. Es besteht kein Anspruch auf Ersatz 
eines versäumten Seminartages.

Die KVB behält sich vor, ein Seminar auch kurzfristig zu ver-
schieben oder aus wichtigem Grund abzusagen, zum Beispiel 
bei Erkrankung eines Referenten oder Nichterreichen der not-
wendigen Teilnehmerzahl. Die Benachrichtigung der Teilnehmer 
erfolgt an die auf der Anmeldung angegebene Adresse. Bei der 
Absage werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren zurücker-
stattet. Weitergehende Ansprüche seitens der Teilnehmer, ins-
besondere Schadensersatzansprüche gleich welcher Art, sind 
ausgeschlossen.

8. Sponsoring

Andere Unternehmen, wie zum Beispiel Banken, Heilberufebera-
tungen, Versicherungen, Steuerberater oder Anwaltskanzleien 
haben die Möglichkeit, sich an ausgewählten Seminaren zu be-
teiligen. Die entsprechenden Leistungen (Referententätigkeit 
und/oder Messestände) werden durch eine Kostenbeteiligungs-
erklärung zwischen der KVB und den beteiligten Dritten vereinbart.

9. Haftung

Die Seminare werden nach dem derzeitigen Stand der Technik 
und des Wissens sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Für er-
teilten Rat oder die Verwertung erworbener Kenntnisse über-
nimmt die KVB keine Haftung.

10. Rücktritt/Kündigung/Stornierung

Ein kostenloser Rücktritt von einem gebuchten Seminar – auch 
aus wichtigem oder besonderem Grund – muss schriftlich und 
bis spätestens 14 Tage vor Seminarbeginn erfolgen. Bei einer 
späteren Stornierung wird der halbe Seminarbetrag fällig. Maß-
gebend ist der Posteingangsstempel der Stornierung bei der KVB.

Ist eine kostenlose Stornierung zeitlich nicht mehr möglich, kann 
sich der Teilnehmer an dem Seminar vertreten lassen. Bei einer 
Entschuldigung beziehungsweise bei Nichterscheinen zu einzel-
nen Seminartagen einer Seminarreihe ist die volle Teilnehmer-
gebühr fällig.

11. Sonstiges

Erfüllungsort ist bei den angebotenen Seminaren der jeweilige 
Veranstaltungsort. Gerichtsstand ist München.
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